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Beschlussempfehlung

Umweltausschuss Hannover, den 18.04.2007

zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Wassergesetzes und des
Niedersächsischen Fischereigesetzes

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 15/3245

Berichterstatterin: Abg. Sigrid Rakow (SPD)
(Es ist ein mündlicher und ein schriftlicher Bericht vorgesehen.)

Der Umweltausschuss empfiehlt dem Landtag,

1. den Gesetzentwurf mit den aus der Anlage ersichtlichen Änderungen anzunehmen,

2. die Eingabe 03311/09/15 für erledigt zu erklären.

Klaus-Peter Dehde

Vorsitzender
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Gesetz Gesetz
zur Änderung

des Niedersächsischen Wassergesetzes
und des Niedersächsischen Fischereigesetzes

zur Änderung
des Niedersächsischen Wassergesetzes

und des Niedersächsischen Fischereigesetzes

Artikel 1 Artikel 1
Änderung des Niedersächsischen Wassergesetzes Änderung des Niedersächsischen Wassergesetzes

Das Niedersächsische Wassergesetz in der Fas-
sung vom 10. Juni 2004 (Nds. GVBl. S. 171), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember
2004 (Nds. GVBl. S. 664), wird wie folgt geändert:

Das Niedersächsische Wassergesetz in der Fas-
sung vom 10. Juni 2004 (Nds. GVBl. S. 171), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember
2004 (Nds. GVBl. S. 664), wird wie folgt geändert:

 1. § 2 wird wie folgt geändert:  1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Es wird der folgende neue Absatz 3 eingefügt: a) Es wird der folgende neue Absatz 3 eingefügt:

„(3) Der Wasserbedarf der öffentlichen
Wasserversorgung ist vorrangig aus ortsna-
hen Wasservorkommen zu decken (ortsnahe
öffentliche Wasserversorgung), soweit über-
wiegende Gründe des Wohls der Allgemein-
heit nicht entgegenstehen."

„(3) Der Wasserbedarf der öffentlichen
Wasserversorgung ist vorrangig aus ortsna-
hen Wasservorkommen zu decken
__________, soweit überwiegende Gründe
des Wohls der Allgemeinheit nicht entgegen-
stehen."

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. b) unverändert

 2. In § 31 a Abs. 1 werden nach dem Wort „beachten“
ein Komma und die Worte „wenn es sich um eine
industrielle Tätigkeit nach Anhang I der Richtlinie
96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 über
die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung (ABl. EG Nr. L 257 S. 26),
zuletzt geändert durch Artikel 21 Abs. 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 166/2006 vom 18. Januar 2006 über
die Schaffung eines Europäischen Schadstofffrei-
setzungs- und -verbringungsregisters und zur Än-
derung der Richtlinien 91/689/EWG und 96/61EG
des Rates (ABl. EU Nr. L 33 S. 1) handelt“ einge-
fügt.

 2. ____ § 31 a Abs. 1 erhält folgende Fassung
__________:

„(1) Ist mit dem Betrieb oder der Änderung
des Betriebes einer Anlage im Sinne des Arti-
kels 2 Nr. 3 der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom
24. September 1996 über die integrierte Vermei-
dung und Verminderung der Umweltverschmut-
zung (ABl. EG Nr. L 257 S. 26), zuletzt geändert
durch Artikel 21 Abs. 2 der Verordnung (EG)
Nr. 166/2006 vom 18. Januar 2006 über die
Schaffung eines Europäischen Schadstofffreiset-
zungs- und -verbringungsregisters und zur Ände-
rung der Richtlinien 91/689/EWG und 96/61/EG
des Rates (ABl. EU Nr. L 33 S. 1) __________, ei-
ne Gewässerbenutzung nach § 4 Abs. 1 Nr. 4, 5
oder 6 oder Abs. 2 Nr. 2 oder eine wesentliche
Änderung dieser Gewässerbenutzung verbun-
den, so sind neben den sonstigen Bestimmun-
gen über die Erteilung der Erlaubnis die Vor-
schriften dieses Abschnitts zu beachten.“

 3. § 31 b Satz 1 wird wie folgt geändert: 3. unverändert

a) In Nummer 3 wird das Wort „und“ durch ein
Komma ersetzt.
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b) In Nummer 4 wird nach dem Wort „Stoffe“ das
Wort „und“ angefügt.

c) Es wird die folgende Nummer 5 angefügt:

„5. die wichtigsten vom Antragsteller gege-
benenfalls geprüften Alternativen in ei-
ner Übersicht“.

3/1. In § 31 c Satz 3 werden die Zahl „6“ durch die
Zahl „7“ und die Angabe „Artikel 7 der Verord-
nung vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379)“
durch die Angabe „Artikel 3 des Gesetzes vom
9. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2819)“ ersetzt.

 4. § 31 e wie folgt geändert: 4. unverändert

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Es wird der folgende Absatz 2 angefügt:

„(2) Die §§ 24 und 31 a Abs. 3 und 4
gelten entsprechend.“

 5. § 31 g wird gestrichen. 5. unverändert

 6. § 41 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 6. unverändert

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

b) Es wird der folgende Satz 2 angefügt:

„2Ist der Benutzer ein Unternehmen im Sinne
des § 63 Satz 1, so kann der Gewässer-
schutzbeauftragte seiner Berichtspflicht durch
Verweis auf gleichwertige Dokumentationen
nachkommen, die er im Rahmen seiner Teil-
nahme an dem Gemeinschaftssystem für das
Umweltmanagement und die Umweltbe-
triebsprüfung (EMAS) erstellt hat.“

 7. In § 47 a Abs. 3 werden die Worte „und damit
Wasser zur Kühlung eingespart wird." aus der
Nummer 2 herausgelöst und nach der Nummer 2
neu angefügt.

7. ____ § 47 a Abs. 3 __________ wird wie folgt
geändert:

a) Nummer 2 erhält folgende Fassung:

„2. die abzuführende Wärmemenge durch
ihre Nutzung um 50 vom Hundert ver-
ringert wird“.
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b) Nach der Nummer 2 werden die folgenden
Worte angefügt:

„und damit Wasser zur Kühlung einge-
spart wird.“

 8. § 47 h wird wie folgt geändert: 8. § 47 h wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „51 a,“
gestrichen.

a) ____ Absatz 1 Satz 1 __________ erhält fol-
gende Fassung:

„1Aus dem Aufkommen der Gebühr für
Wasserentnahmen ist vorab der Verwal-
tungsaufwand zu decken, der dem Land
und den zuständigen kommunalen Körper-
schaften durch den Vollzug dieses Ab-
schnitts sowie des § 91 b Abs. 2 und des
§ 93 Abs. 6 entsteht.“

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt geändert: aa) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aaa) Im einleitenden Satzteil wird das
Wort „jährlich“ gestrichen.

In Nummer 1 werden die Worte „Aus-
gleichsleistungen im Sinne von § 51 a
oder entsprechende“ gestrichen und
Nummer 4 erhält folgende Fassung:

bbb) In Nummer 1 werden die Worte
„Ausgleichsleistungen im Sinne
von § 51 a oder entsprechende“
gestrichen.

ccc) Nummer 4 erhält folgende Fas-
sung:

„4. in Trinkwassergewinnungsgebie-
ten, also in Wasserschutzgebieten
und in sonstigen Gebieten, die in
einer Bewilligung oder Erlaubnis
zur Entnahme von Wasser für die
öffentliche Wasserversorgung als
Einzugsgebiet dargestellt sind,

„4. __________ in Wasser-
schutzgebieten und in sonsti-
gen Gebieten, die in einer
Bewilligung oder Erlaubnis
zur Entnahme von Wasser für
die öffentliche Wasserversor-
gung als Einzugsgebiet dar-
gestellt sind (Trinkwasserge-
winnungsgebiete),

a) zusätzliche Beratung der
land- oder forstwirtschaftli-
chen oder erwerbsgärtneri-
schen Nutzer von Grundstük-
ken einschließlich der damit
im Zusammenhang stehen-
den Boden- und Gewäs-
seruntersuchungen,

a) unverändert
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b) Ausgleich von wirtschaftlichen
Nachteilen, die aufgrund einer
vertraglich vereinbarten, über
die gute fachliche Praxis hin-
ausgehenden Einschränkung
der land- oder forstwirtschaft-
lichen oder erwerbsgärtneri-
schen Nutzung von Grund-
stücken entstehen,

b) unverändert

c) Erkundung und Bewertung
von Grundwasserbelastun-
gen,“.

c) unverändert

bb) Es wird der folgende Satz 3 angefügt: bb) wird gestrichen

„3Im Haushaltsvollzug ist die Anforde-
rung auch erfüllt, wenn im Durchschnitt
der Jahre seit 1997  40 vom Hundert des
Gesamtaufkommens für die beschriebe-
nen Zwecke verwendet wurde.“

c) Es werden die folgenden Absätze 4 und 5 an-
gefügt:

c) Es werden die folgenden Absätze 4 und 5 an-
gefügt:

„(4) 1Das Land gewährt den Wasserver-
sorgungsunternehmen für Maßnahmen nach
Absatz 3 Satz 2 Nr. 4 Buchst. a und b eine
Finanzhilfe. 2Finanzhilfe nach Satz 1 erhält
ein Wasserversorgungsunternehmen nur,
wenn es mit den in dem Trinkwassergewin-
nungsgebiet (Absatz 3 Satz 2 Nr. 4) boden-
bewirtschaftenden Personen eine Zusam-
menarbeit nach Maßgabe der Verordnung
nach Absatz 5 vereinbart hat. 3Es hat in die-
sem Fall dem Grunde nach Anspruch auf Fi-
nanzhilfe nach Satz 1. 4Durch Vertrag mit
dem Wasserversorgungsunternehmen wer-
den die Höhe der Finanzhilfe und die Ziele,
die durch die Maßnahmen nach Absatz 3
Satz 2 Nr. 4 Buchst. a und b erreicht werden
sollen, festgelegt. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten
entsprechend für Zusammenschlüsse von
Wasserversorgungsunternehmen, die zum
Zweck des Einsatzes der Finanzhilfe für
Maßnahmen nach Absatz 3 Satz 2 Nr. 4
Buchst. a und b bestehen.

„(4) 1Das Land gewährt einem Wasser-
versorgungsunternehmen für die aufgrund
von Maßnahmen nach Absatz 3 Satz 2 Nr. 4
Buchst. a und b entstehenden Kosten eine
Finanzhilfe, wenn die Maßnahmen dem vor-
sorgenden Trinkwasserschutz dienen und
auf der Grundlage eines in gleichberech-
tigter Zusammenarbeit mit ____ im Trink-
wassergewinnungsgebiet bodenbewirtschaf-
tenden Personen erarbeiteten Schutzkon-
zepts vereinbart wurden. 2 und 3__________.
4Durch einen nach Maßgabe der Verord-
nung nach Absatz 5 vom Land mit dem
Wasserversorgungsunternehmen ge-
schlossenen Vertrag werden die _________
durch Maßnahmen nach Satz 1 im Vertrags-
zeitraum zu erreichenden Ziele und die Hö-
he der Finanzhilfe festgelegt; dabei sind die
voraussichtlich für die Finanzhilfe insge-
samt zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel zu berücksichtigen. 5Die Sätze 1
bis 4 gelten entsprechend für juristische
Personen, zu denen sich mehrere Wasser-
versorgungsunternehmen oder ein oder
mehrere Wasserversorgungsunternehmen
mit bodenbewirtschaftenden Personen
________ zusammengeschlossen haben.
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(5) Das Fachministerium regelt durch
Verordnung:

(5) Das Fachministerium kann durch
Verordnung regeln

1. die Anforderungen an die Zusammenar-
beit der Wasserversorgungsunterneh-
men und der Zusammenschlüsse von
Wasserversorgungsunternehmen mit
den bodenbewirtschaftenden Personen
in dem Trinkwassergewinnungsgebiet
(Absatz 3 Satz 2 Nr. 4), insbesondere an
die Entscheidungsfindung zur Vorbe-
reitung des Abschlusses eines Vertrages
über die Finanzhilfe nach Absatz 4 mit
dem Land und an die beratende Beteili-
gung von öffentlichen Stellen und priva-
ten Vereinigungen,

1. die Anforderungen an die gleichberech-
tigte Zusammenarbeit der Wasserver-
sorgungsunternehmen  __________ mit
____ bodenbewirtschaftenden Personen
__________, insbesondere bei der Er-
arbeitung und Umsetzung des
Schutzkonzepts,

2. die fachlichen Gesichtspunkte, nach de-
nen die Finanzhilfemittel auf die Trink-
wassergewinnungsgebiete (Absatz 3
Satz 2 Nr. 4) verteilt werden,

2. die Grundlagen der Verteilung der
insgesamt zur Verfügung stehenden
Finanzhilfemittel auf die Trinkwasserge-
winnungsgebiete __________,

2/1. den gestaffelten Beginn und die Dauer
der Verträge nach Absatz 4 Satz 4,

3. Anforderungen an die Maßnahmen nach
Absatz 3 Satz 2 Nr. 4 Buchst. a und b,

3. die Anforderungen an Inhalt und Um-
setzung des Schutzkonzepts,

4. das Verfahren zur Festlegung der Höhe
der Finanzhilfe, eine Mindesthöhe der
Finanzhilfe und eine Eigenbeteiligung
der Wasserversorgungsunternehmen
oder der Zusammenschlüsse von Was-
serversorgungsunternehmen an den
Maßnahmen nach Absatz 3 Satz 2 Nr. 4
Buchst. a und b,

4. die mindestens nachzuweisenden
voraussichtlichen Kosten,

4/1. die Vorrangigkeit der Inanspruchnah-
me von Mitteln aus anderen öffentli-
chen Förderprogrammen,

4/2. die Voraussetzungen und die Höhe
einer Eigenbeteiligung an den Kosten
nach Absatz 4 Satz 1,

5. die Vertragsdauer und den Mindestinhalt
für die Verträge nach Absatz 4 Satz 4,

5. wird gestrichen

5/1. das Verfahren zur Auszahlung der Fi-
nanzhilfe,
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6. die Kontrolle über die Auswirkungen der
Maßnahmen nach Absatz 3 Satz 2 Nr. 4
Buchst. a und b sowie

6. die Prüfung der Verwendung der Fi-
nanzhilfe und des Erreichens der Ver-
tragsziele sowie

6/1. die Voraussetzungen für die Rückfor-
derung der Finanzhilfe.“

7. den Übergang von der bis zum 31. De-
zember 2006 geübten Verwaltungspra-
xis zur Gewährung der Finanzhilfe nach
Absatz 4."

7. wird gestrichen

 9. § 48 Abs. 4 erhält folgende Fassung:  9. § 48 ____ wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden die Sätze 4 bis 7 durch
die folgenden neuen Sätze 4 bis 6 ersetzt:

„4§ 73 VwVfG und § 30 dieses Gesetzes
gelten sinngemäß. 5Bekannt zu machen
sind auch die beabsichtigten Schutzbe-
stimmungen (§ 49). 6Diejenigen, deren Ein-
wendungen nicht entsprochen wird, sind
über die Gründe zu unterrichten.“

b) ____ Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) 1Für die Festsetzung von Wasserschutz-
gebieten werden Gebühren und Auslagen (Kosten)
erhoben. 2§ 2 des Niedersächsischen Verwal-
tungskostengesetzes findet keine Anwendung. 3Die
Kosten trägt, wer durch die Festsetzung unmittel-
bar begünstigt wird. 4Ist ein Begünstigter nicht vor-
handen, so trägt das Land die Kosten.“

„(4) 1Die für die Festsetzung eines
Wasserschutzgebietes nach Absatz 1 Nr. 1
erforderlichen Unterlagen, insbesondere
Karten, Pläne und Gutachten, sind von
dem durch die Festsetzung unmittelbar Be-
günstigten vorzulegen. 1/1Kommt dieser sei-
ner Verpflichtung nicht nach, so hat er der
Wasserbehörde die für die Erstellung der
Unterlagen entstehenden Kosten zu erstat-
ten. 2 bis 4__________.“

10. § 51 a wird wie folgt geändert: 10. § 51 a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird gestrichen. aa) unverändert

bb) Die bisherigen Sätze 2 bis 6 werden
Sätze 1 bis 5.

bb) Die bisherigen Sätze 2 bis 8 werden
Sätze 1 bis 7.

cc) Der bisherige Satz 7 wird durch die fol-
genden neuen Sätze 6 und 7 ersetzt:

cc) Der neue Satz 6 erhält folgende Fas-
sung __________:

„6Ausgleichsleistungen sind bis zum
31. März des zweiten auf die Ernte fol-
genden Kalenderjahres zu beantragen.
7Für Nutzungsbeschränkungen, die nicht
im Zusammenhang mit einer Ernte ab-

„6Ausgleichsleistungen sind bis zum
31. März des zweiten auf die Verursa-
chung des wirtschaftlichen Nachteils
folgenden Kalenderjahres bei dem nach
Absatz 3 Ausgleichspflichtigen zu be-
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gerechnet werden können, ist anstelle
des Kalenderjahres der Ernte das Jahr
maßgebend, in dem der wirtschaftliche
Nachteil entstanden ist.“

antragen. 7__________.“

b) Es wird der folgende Absatz 3 angefügt: b) Es wird der folgende Absatz 3 angefügt:

„(3) 1Zum Ausgleich ist verpflichtet, wer
durch die Schutzbestimmungen begünstigt ist.
2Mehrere durch Schutzbestimmungen für ein
Schutzgebiet oder sich überschneidende
Schutzgebiete Begünstigte sind für den Aus-
gleich Gesamtschuldner. 3Dient die Schutz-
bestimmung der künftigen Wasserversorgung,
ohne dass bereits ein Begünstigter feststeht,
so ist der Ausgleich vom Land zu leisten.
4Sobald ein Begünstigter feststeht, hat er dem
Land die geleisteten Beträge zu erstatten;
Satz 2 gilt entsprechend.“

„(3) 1Zum Ausgleich ist verpflichtet, wer
durch die Schutzbestimmung__ unmittelbar
begünstigt ist. 2Mehrere __________ unmit-
telbar Begünstigte sind __________ Ge-
samtschuldner. 3Dient die Schutzbestimmung
der künftigen Wasserversorgung, ohne dass
____ ein unmittelbar Begünstigter vorhanden
ist, so ist der Ausgleich vom Land zu leisten.
4__________.“

11. In § 52 Abs. 2 Nr. 1 werden die Worte „im Grund-
wasser und in oberirdischen Gewässern" durch die
Worte „in Gewässern" ersetzt.

11. unverändert

12. In § 57 Abs. 2 Satz 6 wird das Wort „Verwaltungs-
kostengesetzes" durch die Worte  „Niedersächsi-
schen Verwaltungskostengesetzes" ersetzt.

12. ____ § 57 Abs. 2 Satz 6 __________ erhält fol-
gende Fassung:

„6§ 5 Abs. 2 des Niedersächsischen Verwal-
tungskostengesetzes gilt entsprechend.“

13. In § 61 Abs. 6 werden die Worte „aufgrund des
§ 61 a staatlich anerkannten Stellen für Abwas-
seruntersuchungen” durch die Worte „von den
Wasserbehörden Beauftragten” ersetzt.

13. unverändert

14. In § 65 Abs. 2 wird die Verweisung „§ 67 Abs. 1“
durch die Verweisung „§ 67 Satz 1“ ersetzt.

14. unverändert

15. In § 67 Satz 2 wird das Wort „Unterhaltspflichtigen"
durch das Wort „Unterhaltungspflichtigen" ersetzt.

15. unverändert

15/1.§ 91 b Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2§ 51 und die §§ 56 bis 59 gelten entspre-
chend; § 51 a Abs. 1 und 2 gilt entsprechend
mit der Maßgabe, dass der Ausgleich vom Land
zu leisten ist.“
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16. § 92 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 16. In Kapitel V erhält Abschnitt 3 folgende Fas-
sung:

„Abschnitt 3
Hochwasserschutz

§ 92
Grundsätze des Hochwasserschutzes

(1) 1Oberirdische Gewässer sind so zu be-
wirtschaften, dass so weit wie möglich Hoch-
wasser zurückgehalten, der schadlose Wasser-
abfluss gewährleistet und der Entstehung von
Hochwasserschäden vorgebeugt wird. 2Gebie-
te, die bei Hochwasser überschwemmt werden
können oder deren Überschwemmung dazu
dient, Hochwasserschäden zu mindern, sind
nach Maßgabe der Vorschriften dieses Ab-
schnitts zu schützen.

a) In Satz 1 Halbsatz 1 werden nach dem Wort
„setzen“ die Worte „auf der Grundlage der
flussgebietsbezogenen Feststellungen des
gewässerkundlichen Landesdienstes“ einge-
fügt.

b) Es werden die folgenden neuen Sätze 2 bis 4
eingefügt:

„2Vor dem Erlass der Verordnung ist ein An-
hörungsverfahren durchzuführen. 3§ 73
VwVfG gilt sinngemäß; an die Stelle der dort
genannten Einwendungen treten Anregungen
und Bedenken. 4Diejenigen, deren Anregun-
gen und Bedenken nicht berücksichtigt wer-
den, sind über die Gründe zu unterrichten.“

c) Der bisherige Satz 2 wird Satz 5.

d) Es wird der folgende Satz 6 angefügt:

„6Die Sätze 2 bis 4 finden keine Anwendung
auf die Verfahren, die vor dem …[Datum ein-
setzen, wie Artikel 4 Abs. 1 Satz 1]... einge-
leitet worden sind und in denen vor diesem
Datum eine Beteiligung der betroffenen Ge-
meinden und der Behörden, deren Aufgaben-
bereich durch das Vorhaben berührt wird,
stattgefunden hat.“

(2) Jede Person, die durch Hochwasser be-
troffen sein kann, ist im Rahmen des ihr Mögli-
chen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor Hoch-
wassergefahren und zur Schadensminderung
zu treffen, insbesondere die Nutzung von
Grundstücken den möglichen Gefährdungen
von Mensch, Umwelt oder Sachwerten durch
Hochwasser anzupassen.

(3) 1Das Fachministerium regelt durch
Verordnung, wie die Behörden der Landesver-
waltung sowie der kommunalen und anderen
Körperschaften des öffentlichen Rechts die Be-
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völkerung in den betroffenen Gebieten über
Hochwassergefahren, geeignete Vorsorgemaß-
nahmen und Verhaltensregeln informieren und
vor zu erwartendem Hochwasser rechtzeitig
warnen. 2Die Verordnung enthält insbesondere
Regelungen über

1. die Beschaffung und Bereitstellung der
notwendigen Informationen,

2. die jeweiligen Zuständigkeiten der in
Satz 1 genannten Behörden und

3. die Zusammenarbeit der zuständigen Be-
hörden, auch mit den zuständigen Stellen
anderer Länder.

§ 92 a
Überschwemmungsgebiete

(1) Überschwemmungsgebiete sind Gebie-
te zwischen oberirdischen Gewässern und Dei-
chen oder Hochufern sowie sonstige Gebiete,
die bei Hochwasser überschwemmt oder durch-
flossen oder die für Hochwasserentlastung
oder Rückhaltung beansprucht werden.

(2) 1Das Fachministerium bestimmt durch
Verordnung die Gewässer oder Gewässerab-
schnitte, bei denen durch Hochwasser nicht nur
geringfügige Schäden entstanden oder zu er-
warten sind. 2Die Verordnung ist entsprechend
anzupassen, wenn neue Erkenntnisse hinsicht-
lich entstandener oder zu erwartender Schäden
vorliegen.

(3) 1Für die nach Absatz 2 bestimmten
Gewässer setzen die Wasserbehörden auf der
Grundlage der vom gewässerkundlichen Lan-
desdienst erstellten Arbeitskarten durch Ver-
ordnung als Überschwemmungsgebiete die Ge-
biete fest, in denen ein Hochwasserereignis sta-
tistisch einmal in 100 Jahren (Bemessungs-
hochwasser) zu erwarten ist. 2Die Festsetzung
hat bis zum 10. Mai 2012 zu erfolgen. 3Für die
Überschwemmungsgebiete, in denen ein hohes
Schadenspotential bei Überschwemmungen be-
steht, insbesondere wenn Siedlungsgebiete be-
troffen sind, endet die Frist am 10. Mai 2010.
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(4) 1Die Wasserbehörden erlassen in der
Verordnung nach Absatz 3 die dem Schutz vor
Hochwassergefahren dienenden Vorschriften,
soweit es

1. zum Erhalt oder zur Verbesserung der
ökologischen Strukturen der Gewässer
und ihrer Überflutungsflächen,

2. zur Verhinderung erosionsfördernder
Maßnahmen, insbesondere für landwirt-
schaftlich genutzte und sonstige Flächen,

3. zum Erhalt oder zur Gewinnung, insbe-
sondere Rückgewinnung von Rückhalte-
flächen,

4. zur Regelung des Hochwasserabflusses
oder

5. zur Vermeidung und Verminderung von
Schäden durch Hochwasser

erforderlich ist. 2Dabei sind die in einem Hoch-
wasserschutzplan aufgeführten Maßnahmen zu
beachten. 3Soweit dies zur Erreichung der Be-
wirtschaftungsziele dieses Gesetzes erforder-
lich ist, wird in der Verordnung für landwirt-
schaftlich genutzte und sonstige Flächen gere-
gelt, wie erhebliche nachteilige Auswirkungen
auf Gewässer insbesondere durch Schadstof-
feintrag zu vermeiden oder zu verringern sind.
4Die Wasserbehörde kann in der Verordnung
anordnen, dass in dem Überschwemmungsge-
biet oder in Teilen des Gebietes

1. Gegenstände zu beseitigen sind, die den
Wasserabfluss hindern können,

2. Grundstücke so zu bewirtschaften sind,
wie es zum schadlosen Abfluss des
Hochwassers, insbesondere zur Verhü-
tung von Bodenabschwemmungen, erfor-
derlich ist,

3. Auflandungen oder Vertiefungen zu verhü-
ten sind.

5Für die Verordnung gilt § 48 Abs. 3 entspre-
chend.

(5) Regelungen nach Absatz 4 Satz 4 kann
die Wasserbehörde auch durch Verwaltungsakt
treffen.
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(6) 1Die Verordnung nach Absatz 3 kann
Maßnahmen, die den Abfluss des Hochwassers
nicht wesentlich beeinträchtigen können, vom
Genehmigungsvorbehalt nach § 93 Abs. 4 frei-
stellen. 2Dies gilt entsprechend für bauliche
Anlagen nach § 93 Abs. 3, wenn die Vorausset-
zungen des § 93 Abs. 3 Satz 2 Nrn. 1 bis 4 vor-
liegen.

(7) 1Vor dem Erlass der Verordnung nach
Absatz 3 ist ein Anhörungsverfahren durchzu-
führen. 2§ 73 VwVfG gilt sinngemäß. 3Diejeni-
gen, deren Einwendungen nicht entsprochen
wird, sind über die Gründe zu unterrichten.

(8) Haben sich die Hochwasserabflussver-
hältnisse in einem Überschwemmungsgebiet
geändert, so ist es neu festzusetzen.

(9) 1Die nach bisherigem Recht festgesetz-
ten oder als festgesetzt geltenden Über-
schwemmungsgebiete sind festgesetzte Über-
schwemmungsgebiete im Sinne dieses Ab-
schnitts. 2Vor dem 1. Juni 2007 eingeleitete
Festsetzungsverfahren werden nach bisheri-
gem Recht zu Ende geführt, wenn zu diesem
Zeitpunkt eine Beteiligung der betroffenen Ge-
meinden und der Behörden, deren Aufgabenbe-
reich durch die Verordnung berührt wird, statt-
gefunden hat.

(10) 1Der gewässerkundliche Landesdienst
hat die Gebiete, die beim Bemessungshoch-
wasser eines nach Absatz 2 bestimmten Ge-
wässers oder Gewässerabschnitts über-
schwemmt werden, aber noch nicht festgesetzt
sind, im Benehmen mit der Wasserbehörde zu
ermitteln, in Arbeitskarten darzustellen und
diese öffentlich bekannt zu machen. 2In der Be-
kanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass
Ausfertigungen der Karten bei der Wasserbe-
hörde aufbewahrt werden und jedermann ko-
stenlos Einsicht gewährt wird. 3Die Gebiete gel-
ten ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung bis
zur Festsetzung eines Überschwemmungsge-
bietes, längstens jedoch bis zum 10. Mai 2012,
als festgesetzte Überschwemmungsgebiete.
4Die Wasserbehörde trifft in diesen Gebieten
durch Verwaltungsakt die Maßnahmen, die aus
den in Absatz 4 Sätze 1 und 3 genannten Grün-
den erforderlich sind.
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§ 93
Freihaltung des Überschwemmungsgebietes

(1) 1Überschwemmungsgebiete nach
§ 92 a Abs. 1, 3, 9 und 10 sind in ihrer Funktion
als Rückhalteflächen zu erhalten; soweit dem
überwiegende Gründe des Wohls der Allge-
meinheit entgegenstehen, sind rechtzeitig die
notwendigen Ausgleichsmaßnahmen zu treffen.
2Frühere Überschwemmungsgebiete, die als
Rückhalteflächen geeignet sind, sollen so weit
wie möglich wiederhergestellt werden, wenn
überwiegende Gründe des Wohls der Allge-
meinheit nicht entgegenstehen.

(2) 1In Überschwemmungsgebieten nach
§ 92 a Abs. 3, 9 und 10 dürfen durch Bauleitplä-
ne keine neuen Baugebiete ausgewiesen wer-
den; ausgenommen sind Bauleitpläne für Häfen
und Werften. 2Die Wasserbehörde kann die
Ausweisung neuer Baugebiete ausnahmsweise
zulassen, wenn

1. keine anderen Möglichkeiten der Sied-
lungsentwicklung bestehen oder geschaf-
fen werden können,

2. das neu auszuweisende Gebiet unmittel-
bar an ein bestehendes Baugebiet an-
grenzt,

3. eine Gefährdung von Leben, erhebliche
Gesundheits- oder Sachschäden nicht zu
erwarten sind,

4. der Hochwasserabfluss und die Höhe des
Wasserstandes nicht nachteilig beein-
flusst werden,

5. die Hochwasserrückhaltung nicht beein-
trächtigt und der Verlust von verloren ge-
hendem Rückhalteraum umfang-, funkti-
ons- und zeitgleich ausgeglichen wird,

6. der bestehende Hochwasserschutz nicht
beeinträchtigt wird,

7. keine nachteiligen Auswirkungen auf
Oberlieger und Unterlieger zu erwarten
sind,

8. die Belange der Hochwasservorsorge be-
achtet sind und
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9. die Bauvorhaben so errichtet werden, dass
bei dem Bemessungshochwasser, das der
Festsetzung des Überschwemmungsge-
bietes zugrunde gelegt wurde, keine bauli-
chen Schäden zu erwarten sind.

(3) 1Die Errichtung und die Erweiterung ei-
ner baulichen Anlage nach den §§ 30, 34 und 35
des Baugesetzbuchs in Überschwemmungsge-
bieten nach § 92 a Abs. 3, 9 und 10 bedürfen
der Genehmigung durch die Wasserbehörde,
wenn nicht die bauliche Anlage nach § 92 a
Abs. 6 Satz 2 von der Genehmigung freigestellt
ist. 2Die Genehmigung darf nur erteilt werden,
wenn im Einzelfall das Vorhaben

1. die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur
unwesentlich beeinträchtigt und der Ver-
lust von verloren gehendem Rückhal-
teraum zeitgleich ausgeglichen wird,

2. den Wasserstand und den Abfluss bei
Hochwasser nicht nachteilig verändert,

3. den bestehenden Hochwasserschutz nicht
beeinträchtigt und

4. hochwasserangepasst ausgeführt wird

oder wenn die nachteiligen Auswirkungen
durch Auflagen oder Bedingungen ausgegli-
chen werden können.

(4) 1Ebenfalls der Genehmigung bedürfen
In Überschwemmungsgebieten nach § 92 a
Abs. 3, 9 und 10 der Umbruch von Grünland in
Ackerland, die Erhöhung oder Vertiefung der
Erdoberfläche, die Anlage von Baum- oder
Strauchpflanzungen und die Lagerung von
Stoffen, die den Hochwasserabfluss hindern
können (Erde, Holz, Sand, Steine und derglei-
chen), wenn nicht die Maßnahme nach § 92 a
Abs. 6 Satz 1 von der Genehmigung freigestellt
ist. 2Die Genehmigung darf nur versagt werden,
wenn es aus den in § 92 a Abs. 4 Satz 1 ge-
nannten Gründen zum Schutz vor Hochwasser-
gefahren erforderlich ist und die Schutzwirkun-
gen durch Auflagen oder Bedingungen nicht er-
reicht werden können.

(5) § 30 gilt sinngemäß.
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(6) Werden bei der Rückgewinnung von
Rückhalteflächen Anordnungen getroffen, die
erhöhte Anforderungen an die ordnungsgemä-
ße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung ei-
nes Grundstücks festsetzen, so gilt § 51 a
Abs. 1 und 2 entsprechend mit der Maßgabe,
dass der Ausgleich vom Land zu leisten ist.

§ 93 a
Überschwemmungsgefährdete Gebiete

(1) 1Der gewässerkundliche Landesdienst
ermittelt im Benehmen mit der Wasserbehörde
die Gebiete,

1. die Überschwemmungsgebiete im Sinne
des § 92 a Abs. 1 sind, aber keiner Fest-
setzung nach § 92 a Abs. 3 bedürfen, oder

2. die bei Versagen von öffentlichen Hoch-
wasserschutzeinrichtungen, insbesondere
Deichen, überschwemmt werden können

und in denen durch Überschwemmungen er-
hebliche Beeinträchtigungen des Wohls der All-
gemeinheit entstehen können (überschwem-
mungsgefährdete Gebiete), stellt diese in Kar-
tenform dar und macht die Karten öffentlich be-
kannt. 2In der Bekanntmachung ist darauf hin-
zuweisen, dass Ausfertigungen der Karten bei
der Wasserbehörde aufbewahrt werden und je-
dermann kostenlos Einsicht gewährt wird.

(2) Die Wasserbehörde trifft für die über-
schwemmungsgefährdeten Gebiete durch Ver-
ordnung oder Verwaltungsakt die zur Vermei-
dung oder Verminderung von erheblichen Be-
einträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit
durch Überschwemmungen notwendigen Re-
gelungen.

§ 94
Hochwasserschutzpläne

(1) 1Die Wasserbehörde stellt flussgebiets-
bezogene Pläne für einen möglichst schadlosen
Wasserabfluss, den technischen Hochwasser-
schutz und die Gewinnung, insbesondere Rück-
gewinnung von Rückhalteflächen sowie weitere
dem Hochwasserschutz dienende Maßnahmen
(Hochwasserschutzpläne) auf, soweit dies er-
forderlich ist. 2Die Hochwasserschutzpläne die-
nen dem Ziel, die Gefahren, die mindestens von
dem Bemessungshochwasser ausgehen, so
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weit wie möglich und verhältnismäßig zu mini-
mieren. 3In die Hochwasserschutzpläne sind
insbesondere Maßnahmen zum Erhalt oder zur
Rückgewinnung von Rückhalteflächen, zu de-
ren Flutung und Entleerung nach den Anforde-
rungen des optimierten Hochwasserabflusses
in Flussgebietseinheiten, zur Rückverlegung
von Deichen, zum Erhalt oder zur Wiederher-
stellung von Auen sowie zur Rückhaltung von
Niederschlagswasser aufzunehmen.

(2) Die Aufstellung eines Hochwasser-
schutzplanes ist von der Wasserbehörde öf-
fentlich bekannt zu machen.

(3) 1Die Hochwasserschutzpläne sind spä-
testens bis zum 10. Mai 2009 aufzustellen und
mindestens alle zehn Jahre auf die Notwendig-
keit einer Aktualisierung hin zu überprüfen. 2Die
Aufstellung ist nicht erforderlich, wenn beste-
hende Pläne zur Verbesserung des Hochwas-
serschutzes den Anforderungen nach Absatz 1
entsprechen.

(4) 1Die Hochwasserschutzpläne für Ge-
wässer, deren Einzugsgebiet nicht nur im Land
Niedersachsen liegt, sind mit den betroffenen
anderen Ländern und Staaten abzustimmen.
2Es können auch grenzüberschreitend gemein-
same Hochwasserschutzpläne erstellt werden.
3§ 2 a Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend.“

17. § 101 wird wie folgt geändert: 17. § 101 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden nach dem Wort „Min-
destbeitrag“ die Worte „in Höhe des für
die Berechnung des Beitrages maßgeb-
lichen Hektarsatzes, höchstens jedoch
25 Euro,“ eingefügt.

aa) In Satz 2 werden nach dem Wort „Min-
destbeitrag“ die Worte „in Höhe des für
die Bemessung des Verbandsbeitra-
ges maßgeblichen Hektarsatzes, höch-
stens jedoch 25 Euro,“ eingefügt.

bb) In Satz 3 wird das Wort „einen“ durch
das Wort „ein“ ersetzt.

bb) unverändert

cc) Satz 4 erhält folgende Fassung: cc) unverändert

„4Die Satzung kann nach Maßgabe der
Anlage zusätzliche Beiträge vorsehen.“

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Jeder nach § 60 des Niedersächsi-
schen Naturschutzgesetzes anerkannte Ver-

„(4) Jeder nach § 60 des Niedersächsi-
schen Naturschutzgesetzes anerkannte Ver-
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ein kann vom Unterhaltungsverband einmal
im Jahr verlangen, über die im folgenden Jahr
beabsichtigten Unterhaltungsmaßnahmen
unterrichtet zu werden.“

ein kann vom Unterhaltungsverband einmal
im Kalenderjahr verlangen, über die im fol-
genden Jahr beabsichtigten Unterhaltungs-
maßnahmen unterrichtet zu werden.“

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: c) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 wird der Klammerzusatz
„(§ 100 Abs. 2 Satz 2 Buchst. a)" durch
den Klammerzusatz „(§ 100 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1)" und der Klammerzusatz
„(§ 100 Abs. 2 Satz 2 Buchst. c)" durch
den Klammerzusatz „(§ 100 Abs. 2
Satz 2 Nr. 3)" ersetzt.

aa) unverändert

bb) In Satz 5 wird die Angabe „vom 12. Fe-
bruar 1991 (BGBl. I S. 405)“ gestrichen.

bb) wird gestrichen

cc) In Satz 6 wird die Verweisung „§ 100
Abs. 2 Satz 2 Buchst. b" durch die Ver-
weisung „§ 100 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2" er-
setzt.

cc) unverändert

d) Absatz 6 wird wie folgt geändert: d) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Verweisung „§ 100
Abs. 2 Satz 2 Buchst. a" durch die Ver-
weisung „§ 100 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1" er-
setzt.

aa) unverändert

bb) In Satz 2 wird der Klammerzusatz
„(§ 100 Abs. 2 Satz 2 Buchst. c)" durch
den Klammerzusatz „(§ 100 Abs. 2
Satz 2 Nr. 3)" ersetzt.

bb) unverändert

cc) In Satz 3 wird die Angabe „vom 12. Fe-
bruar 1991 (BGBl. I S. 405)“ gestrichen.

cc) wird gestrichen

e) In Absatz 7 Satz 2 wird die Verweisung „Ab-
satz 7 Satz 3" durch die Verweisung „Ab-
satz 6 Satz 3" ersetzt.

e) unverändert

18. In § 103 Abs. 1 Satz 1 wird die Verweisung „§ 100
Abs. 2 Satz 2 Buchst. b" durch die Verweisung
„§ 100 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2" ersetzt.

18. unverändert

19. § 114 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 19. § 114 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 erhält folgende Fassung: a) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Ein Unterhaltungsverband hat zu den Auf-
wendungen eines anderen Unterhaltungs-
verbandes beizutragen, die aus der Unter-
haltung und dem Betrieb von Anlagen er-

„1Ein Unterhaltungsverband hat zu den Auf-
wendungen eines anderen Unterhaltungsver-
bandes beizutragen, die aus der Unterhaltung
und dem Betrieb von Anlagen erwachsen, die
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wachsen, die in einem Gewässer derselben
Ordnung der gemeinsamen Abführung des
Wassers dienen.“

__________ der gemeinsamen Abführung
des Wassers aus einem oder mehreren Ge-
wässern derselben Ordnung dienen.“

b) Es wird der folgende neue Satz 2 eingefügt: b) Es wird der folgende neue Satz 2 eingefügt:

„2Für Aufwendungen zur Entnahme von Ge-
schiebe aus einem Gewässer derselben Ord-
nung, das überwiegend nicht aus dem Gebiet
des mit den Aufwendungen belasteten Ver-
bandes stammt, gilt Satz 1 entsprechend.“

„2Für Aufwendungen zur Entnahme von aus
einem oder mehreren Gewässern derselben
Ordnung stammendem Geschiebe gilt Satz 1
entsprechend, wenn das Geschiebe über-
wiegend nicht aus dem Gebiet des mit den
Aufwendungen belasteten Verbandes
stammt.“

c) Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden Sätze 3
bis 5.

c) unverändert

d) Im neuen Satz 4 wird die Angabe „Satz 2“
durch die Angabe „Satz 3“ ersetzt.

d) unverändert

19/1.§ 127 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Es werden die folgenden Absätze 2 und 3
angefügt:

„(2) Dienen die Vorhaben dem Hoch-
wasserschutz, so gelten neben den Maß-
gaben des Absatzes 1 folgende Maßgaben:

1. Ein Erörterungstermin nach § 73
Abs. 6 VwVfG kann entfallen oder auf
die Erörterung bestimmter entschei-
dungserheblicher Einwendungen so-
wie Stellungnahmen und Gutachten
von Behörden und Sachverständigen
beschränkt werden; soweit eine Erör-
terung nur mit bestimmten Einwen-
dern und Behörden erfolgen soll,
werden nur diese unter Mitteilung der
Beschränkung schriftlich benachrich-
tigt.

2. Ergänzend zu § 74 Abs. 3 Halbsatz 1
VwVfG kann die Entscheidung über
einzelne Fragen vorbehalten werden,
soweit sie für den Plan von unwe-
sentlicher Bedeutung sind.

3. Bei Planänderungen von unwesentli-
cher Bedeutung bedarf es abwei-
chend von § 76 Abs. 2 VwVfG keines
neuen Planfeststellungsverfahrens.
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(3) Die Anfechtungsklage gegen einen
Planfeststellungsbeschluss für Maßnah-
men nach Absatz 2 hat keine aufschieben-
de Wirkung.“

20. In § 128 Abs. 2 Satz 1 werden nach der Abkürzung
„VwVfG“ die Worte „mit der Maßgabe, dass es ei-
ner Auslegung des Plans in den Gemeinden nicht
bedarf“ eingefügt.

20. __ § 128 __________ wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird der folgende Satz 4 an-
gefügt:

„4Für die Plangenehmigung für Vorhaben
nach § 127 Abs. 2 gilt § 75 Abs. 1 Satz 1
Halbsatz 2 VwVfG entsprechend.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) 1Für das Plangenehmigungsver-
fahren gelten § 30 dieses Gesetzes sowie
§ 69 Abs. 2 Satz 1 und § 75 Abs. 4 VwVfG
sinngemäß. 2§ 73 Abs. 1 und 2 VwVfG gilt
sinngemäß mit der Maßgabe, dass es einer
Auslegung des Plans in den Gemeinden
nicht bedarf.“

c) Es wird der folgende Absatz 3 angefügt:

„(3) Widerspruch und Anfechtungs-
klage gegen Plangenehmigungen für Vor-
haben nach § 127 Abs. 2 haben keine auf-
schiebende Wirkung.“

20/1.Dem § 129 wird der folgende Absatz 3 angefügt:

„(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend für die Plangenehmigung für Vorhaben
nach § 127 Abs. 2.“

20/2.§ 132 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Für die Vorhaben nach Absatz 1 gelten
die §§ 119 bis 129 mit der Maßgabe entspre-
chend, dass § 127 Abs. 2 und 3, § 128 Abs. 1
Satz 4 und § 129 Abs. 3 nur für Vorhaben nach
Absatz 1 Satz 2 Anwendung finden.“

21. In § 138 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „und der
zuständigen Behörde des gewässerkundlichen
Landesdienstes" gestrichen.

21. unverändert
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22. Es wird der folgende neue § 146 eingefügt: 22. Es wird der folgende neue § 146 eingefügt:

„§ 146
Ortsnahe öffentliche Wasserversorgung

„§ 146
Ortsnahe öffentliche Wasserversorgung

(1) Eine ortsnahe öffentliche Wasserversor-
gung im Sinne des § 2 Abs. 3 liegt vor, wenn der
versorgte Bereich und das genutzte Wasservor-
kommen zumindest teilweise innerhalb der Gren-
zen desselben Grundwasserkörpers liegen.

(1) Ein Wasservorkommen ist ortsnah im
Sinne des § 2 Abs. 3, wenn das mit dem Wasser
versorgte Gebiet zumindest teilweise innerhalb
der auf die Erdoberfläche übertragenen Grenzen

1. des Grundwasserkörpers, in dessen Gren-
zen sich der Ort der Wasserentnahme be-
findet, oder

2. eines an den Grundwasserkörper nach
Nummer 1 angrenzenden Grundwasser-
körpers

liegt.

(2) 1Überwiegende Gründe des Wohls der
Allgemeinheit stehen einer nicht ortsnahen öffentli-
chen Wasserversorgung nicht entgegen, wenn

(2) 1Überwiegende Gründe des Wohls der
Allgemeinheit im Sinne des § 2 Abs. 3 liegen nur
vor, wenn

1. eine Verbesserung der Versorgungsstruktur
erreicht oder eine Verschlechterung der Ver-
sorgungsstruktur vermieden werden kann,
ohne dass wasserwirtschaftliche Nachteile
eintreten, oder

1. die Nutzung nicht ortsnaher Wasservor-
kommen nicht gegen die Bewirtschaf-
tungsziele dieses Gesetzes verstößt und
die Trinkwasserqualität oder die Sicherheit
oder Wirtschaftlichkeit der Wasserversor-
gung gegenüber der Nutzung ortsnaher
Wasservorkommen nicht nur geringfügig
besser ist oder

2. die nutzbaren ortsnahen Wasservorkommen
über die genehmigten Entnahmen hinaus kei-
ne weiteren Entnahmen vertragen.

2. die Nutzung ortsnaher Wasservorkommen
aus rechtlichen oder tatsächlichen Grün-
den nicht möglich ist.“

2Soweit der Wasserbedarf der öffentlichen Was-
serversorgung gemäß Satz 1 Nr. 2 aus einem nicht
ortsnahen Wasservorkommen gedeckt werden soll,
ist das Wasservorkommen auszuwählen, das was-
serwirtschaftlich am besten geeignet ist und des-
sen Nutzung keinen wirtschaftlich unvertretbaren
Mehraufwand erfordert.“

2__________.

23. § 149 wird wie folgt geändert: 23. § 149 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: a) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „besei-
tigen" die Worte „oder in abflusslosen
Gruben zu sammeln" eingefügt.

aa) wird gestrichen
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bb) In Satz 2 werden nach dem Wort
„Schlamms“ die Worte „sowie das in ab-
flusslosen Gruben gesammelte Abwas-
ser“ eingefügt.

bb) wird gestrichen

cc) Satz 4 erhält folgende Fassung: cc) unverändert

„4Sie kann bestimmte Bauarten von
Kleinkläranlagen vorschreiben."

b) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt geändert: b) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 2 erhält folgende Fassung: aa) Nummer 2 erhält folgende Fassung:

„2. eine nachteilige Veränderung eines
oberirdischen Gewässers auch im
Hinblick auf Nutzungserfordernisse
eintritt, die unter Berücksichtigung
des Wohls der Allgemeinheit Vor-
rang haben, oder“.

„2. eine Verschlechterung des öko-
logischen oder chemischen Zu-
stands eines oberirdischen Ge-
wässers __________ eintritt oder
Nutzungen eines Gewässers be-
einträchtigt werden, die unter Be-
rücksichtigung des Wohls der All-
gemeinheit Vorrang haben, oder".

bb) Im abschließenden Satzteil werden die
Worte „oder die Wartung nach Absatz 4
Satz 4 Nr. 2 regelt“ gestrichen.

bb) unverändert

c) Absatz 6 wird wie folgt geändert: c) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) Die Sätze 1 und 2 erhalten folgende
Fassung:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Nr. 1“ gestri-
chen, und nach dem Wort „bestimmter“
werden die Worte „Bauarten von“ ein-
gefügt.

„1Schreibt die Satzung gemäß Ab-
satz 4 Satz 4 die Verwendung be-
stimmter Bauarten von Kleinkläranla-
gen vor, so gilt die Erlaubnis zur Ein-
leitung von Abwasser nach § 10 als
erteilt, wenn der Nutzungsberechtigte
des Grundstücks die Errichtung oder
wesentliche Änderung einer sat-
zungsgemäßen Kleinkläranlage vor
Beginn des Vorhabens anzeigt.
2Schreibt die Satzung gemäß Ab-
satz 4 Satz 1 die Abwasserbeseiti-
gung durch Kleinkläranlagen vor, so
gilt Satz 1 entsprechend für die An-
zeige der zulassungsgemäßen Errich-
tung oder wesentliche Änderung ei-
ner Kleinkläranlage, wenn für diese
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung nach § 25 der Niedersächsischen
Bauordnung oder eine europäische
technische Zulassung nach § 6 des
Bauproduktengesetzes besteht und in
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der Zulassung die Anforderungen an
den Einbau, den Betrieb und die War-
tung der Anlage festgelegt sind, die für
einen den Anforderungen nach der Ab-
wasserverordnung entsprechenden Be-
trieb erforderlich sind.“

aa/1) Satz 3 wird gestrichen.

bb) Es wird der folgende neue Satz 4 ein-
gefügt:

bb) wird gestrichen

„4Die Sätze 1 und 2 gelten entspre-
chend, wenn eine durch eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung (§ 25 der
Niedersächsischen Bauordnung) oder
eine europäische technische Zulassung
(§ 6 des Bauproduktengesetzes) zuge-
lassene Abwasserbehandlungsanlage
nach Maßgabe der Zulassung eingebaut
und betrieben wird und in der Zulassung
die Anforderungen an den Einbau, den
Betrieb und die Wartung der Anlage fest-
gelegt sind, die für einen den Anforde-
rungen nach der Abwasserverordnung
entsprechenden Betrieb erforderlich
sind.”

cc) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5. cc) Der bisherige Satz 4 wird Satz 3.

24. § 151 wird wie folgt geändert: 24. unverändert

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird gestrichen.

bb) Die bisherigen Sätze 3 bis 5 werden
Sätze 2 bis 4.

b) In Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 1 werden die An-
gabe „Sätze 1 und 2“ durch die Angabe
„Satz 1“ und die Angabe „Satz 3“ durch die
Angabe „Satz 2“ ersetzt.

25. § 151 b wird gestrichen. 25. unverändert

26. § 154 wird wie folgt geändert: 26. § 154 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) 1Der Bau und der Betrieb sowie die
wesentliche Änderung einer Abwasser-
behandlungsanlage, für die eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung durchzuführen ist, be-

„(1) 1Der Bau und der Betrieb sowie die
wesentliche Änderung einer Abwasserbe-
handlungsanlage, für die eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen ist, bedürfen
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dürfen einer Genehmigung. ²Bedarf ein Vor-
haben nach Satz 1 im Hinblick auf die Um-
weltverträglichkeit der Vorprüfung des Ein-
zelfalls, so ist es der Wasserbehörde anzu-
zeigen. 3§ 24 gilt für das Genehmigungsver-
fahren entsprechend. 4Für die Zulassung ei-
nes vorzeitigen Betriebsbeginns gilt § 18 ent-
sprechend."

einer Genehmigung. 2Bedarf ein Vorhaben
nach Satz 1 aufgrund des Niedersächsi-
schen Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung der Vorprüfung des Einzel-
falls, so ist vor Baubeginn aufgrund eines
Antrags des Betreibers festzustellen, ob
für das Vorhaben eine Pflicht zur Durch-
führung der Umweltverträglichkeitsprü-
fung besteht. 3§ 24 gilt für das Genehmi-
gungsverfahren entsprechend. 4Für die Zu-
lassung eines vorzeitigen Betriebsbeginns gilt
§ 18 entsprechend."

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: b) unverändert

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

bb) Es wird der folgende Satz 2 angefügt:

„2Außerdem kann die Genehmigung
unter Berücksichtigung der Bewertung
der Umweltauswirkungen des Vorha-
bens versagt werden.“

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: c) unverändert

„(4) Liegt für eine Abwasserbehand-
lungsanlage eine Planfeststellung vor, die vor
dem 12. März 1998 erteilt worden ist, so gilt
auch der Betrieb der Abwasserbehandlungs-
anlage als genehmigt.“

27. § 169 wird wie folgt geändert: 27. § 169 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Soweit nichts anderes bestimmt ist, obliegt
es den Wasserbehörden, das Wasserhaus-
haltsgesetz, dieses Gesetz und die aufgrund
dieser Gesetze erlassenen Verordnungen
sowie die wasserrechtlichen Vorschriften der
Europäischen Gemeinschaft und die hierzu
erlassenen Rechtsvorschriften des Bundes
oder des Landes zu vollziehen und Gefahren
für die Gewässer abzuwehren.“

„1Soweit nichts anderes bestimmt ist, obliegt
es den Wasserbehörden, das Wasserhaus-
haltsgesetz, dieses Gesetz und die aufgrund
dieser Gesetze erlassenen Verordnungen
sowie die ____ Vorschriften der Europäischen
Gemeinschaft über die Bewirtschaftung der
Gewässer und die hierzu erlassenen Rechts-
vorschriften des Bundes oder des Landes zu
vollziehen und Gefahren für die Gewässer
abzuwehren.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: b) unverändert

„(2) Wer ein Gewässer unbefugt oder in
Abweichung von festgesetzten Auflagen oder
Bedingungen benutzt oder sonst Pflichten
nach den in Absatz 1 Satz 1 genannten
Rechtsvorschriften verletzt und dadurch eine
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Gefahr verursacht, trägt die Kosten für Maß-
nahmen der Wasserbehörde zur Gefahrerfor-
schung, zur Ermittlung der Ursache und des
Ausmaßes der Gefahr und des Verursachers
sowie zur Beseitigung der Gefahr.“

28. In § 170 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „in der-
selben Sache“ durch die Worte „für ein Vorhaben“
ersetzt.

28. unverändert

29. § 171 wird wie folgt geändert: 29. § 171 wird wie folgt geändert:

0/a) In Absatz 1 wird nach dem Wort „Wasser-
haushaltsgesetz“ das Wort „oder“ durch
ein Komma ersetzt und es werden nach
dem Wort „Verordnungen“ die Worte
„oder nach den Vorschriften der Europäi-
schen Gemeinschaft über die Bewirtschaf-
tung der Gewässer und den hierzu erlas-
senen Rechtsvorschriften des Bundes
oder des Landes“ eingefügt.

a) Es wird der folgende neue Absatz 4 eingefügt: a) Es wird der folgende neue Absatz 4 eingefügt:

„(4) 1Die Wasserbehörden sind ver-
pflichtet, nach näherer Bestimmung durch das
Fachministerium einer Landesbehörde für ei-
ne dort eingerichtete landesweite Datenbank
nach Absatz 1 erhobene Daten zu übermit-
teln. 2Die in der landesweiten Datenbank ge-
speicherten Daten dürfen den Wasserbehör-
den übermittelt werden, soweit sie zur Erfül-
lung der Aufgaben nach diesem Gesetz oder
dem Wasserhaushaltsgesetz oder nach den
aufgrund dieses Gesetzes oder des Wasser-
haushaltsgesetzes erlassenen Verordnungen
erforderlich sind."

„(4) 0/1Bei einer Landesbehörde wird
zur Erfüllung der Aufgaben nach den in Ab-
satz 1 genannten Vorschriften eine landes-
weite Datenbank eingerichtet. 1Die Wasser-
behörden __________ übermitteln nach nä-
herer Bestimmung durch das Fachministerium
__________ die nach Absatz 1 erhobenen
Daten __________ an die Landesbehörde.
2Die __________ Daten dürfen in der lan-
desweiten Datenbank gespeichert und den
Wasserbehörden übermittelt werden, soweit
dies zur Erfüllung der Aufgaben nach den
in Absatz 1 genannten Vorschriften erfor-
derlich ist."

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. b) unverändert

30. § 185 erhält folgende Fassung: 30. § 185 erhält folgende Fassung:

„§185
Einrichtung

„§185
Aufgaben

(1) 1Das Fachministerium richtet bei einer
Landesbehörde für Gewässer zu führende Was-
serbücher ein. 2Die Wasserbücher werden in elek-
tronischer Form geführt.

(1) 1Eine vom Fachministerium zu bestim-
mende Landesbehörde führt für die Gewässer
Wasserbücher in elektronischer Form. 2_________.

(2) Die Eintragungen in das Wasserbuch hat
jeweils die Behörde vorzunehmen, die für die Er-
teilung des einzutragenden Rechts oder die einzu-

(2) unverändert



Niedersächsischer Landtag – 15. Wahlperiode Drucksache 15/3721

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 15/3245 Empfehlungen des Umweltausschusses

25

tragende wasserrechtliche Maßnahme zuständig
ist (Wasserbuchbehörde).“

31. § 187 wird wie folgt geändert: 31. § 187 wird wie folgt geändert:

0/a) Absatz 1 Nr. 5 erhält folgende Fassung:

„5. Überschwemmungsgebiete (§ 92 a)
und überschwemmungsgefährdete
Gebiete (§ 93 a),“

a) Es wird der folgende neue Absatz 2 eingefügt: a) Es wird der folgende neue Absatz 2 eingefügt:

„(2) Erlaubnisse und Zwangsrechte von
untergeordneter Bedeutung werden nicht ein-
getragen."

„(2) Erlaubnisse und Zwangsrechte, die
auf die Bewirtschaftung der Gewässer kei-
nen wesentlichen Einfluss haben, werden
nicht eingetragen."

b) Die bisherigen Absätze 2 bis 5 werden Absät-
ze 3 bis 6.

b) unverändert

32. § 188 wird gestrichen. 32. unverändert

33. § 189 erhält folgende Fassung: 33. § 189 erhält folgende Fassung:

„§ 189
Einsichtnahme

„§ 189
Einsichtnahme

1Der Zugang zu dem Wasserbuch richtet sich
nach dem Recht über den Zugang der Öffentlich-
keit zu Umweltinformationen. 2Die Wasserbuchbe-
hörde erstellt auf Verlangen einen beglaubigten
Auszug aus dem Wasserbuch.“

1Der Zugang zu dem Wasserbuch richtet sich
nach dem Niedersächsischen Umweltinformati-
onsgesetz. 2Die Wasserbuchbehörde erstellt auf
Verlangen einen beglaubigten Auszug aus dem
Wasserbuch.“

34. § 190 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 34. § 190 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Es werden die folgenden neuen Nummern 2
und 3 eingefügt:

a) unverändert

„2. einer Benutzungsbedingung oder einer
vollziehbaren Auflage einer Zulassung
des vorzeitigen Beginns nach § 18, auch
in Verbindung mit § 87 Abs. 1 Satz 3,
§ 119 Abs. 3 Satz 2 oder § 154 Abs. 1
Satz 4, zuwiderhandelt,

3. ein altes Recht im Sinne von § 32 Abs. 1
entgegen einer mit diesem Recht ver-
bundenen Beschränkung ausübt,".

b) Die bisherigen Nummern 2 bis 15 werden
Nummern 4 bis 17.

b) unverändert
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c) Die neue Nummer 11 erhält folgende Fas-
sung:

„11. entgegen § 93 Abs. 4 Satz 1 in einem
Überschwemmungsgebiet nach § 92 a
Abs. 3, 9 Und 10 ohne die erforderli-
che Genehmigung Grünland in Ak-
kerland umbricht, die Erdoberfläche
erhöht oder vertieft, Baum- und
Strauchbepflanzungen anlegt oder
Stoffe lagert, die den Hochwasserab-
fluss hindern können,“.

d) In der neuen Nummer 13 wird die Angabe
„§ 149 Abs. 6 Satz 2“ durch die Angabe
„§ 149 Abs. 6 Sätze 1und 2“ ersetzt.

35. In der Anlage (zu § 66 Abs. 1 Nr. 2) wird die fol-
gende neue Nummer 21 eingefügt:

35. unverändert

„21 Haren-Rütenbrock-
Kanal

Ems Landesgrenze".

36. In der Anlage (zu den §§ 100 bis 102) wird in
Nummer 53 in der Spalte 3 das Wort „Wunstorf“
durch das Wort „Barsinghausen“ ersetzt.

36. unverändert

37. Nach der Anlage (zu den §§ 100 bis 102) wird die
folgende Anlage (zu § 101 Abs. 3 Satz 4) einge-
fügt:

37. Nach der Anlage (zu den §§ 100 bis 102) wird die
folgende Anlage (zu § 101 Abs. 3 Satz 4) einge-
fügt:

„Anlage
(zu § 101 Abs. 3 Satz 4)

„Anlage
(zu § 101 Abs. 3 Satz 4)

Zusätzliche Beiträge
für die Erschwerung der Unterhaltung

Zusätzliche Beiträge
für die Erschwerung der Unterhaltung

1. Beitrag für Versiegelungen 1. Zusätzlicher Beitrag für Versiegelungen

a) Für versiegelte Flächen, die im Liegen-
schaftskataster mit einer der folgenden
Bezeichnungen eingetragen sind, kann
ein Betrag mit dem angegebenen
Mehrfachen des Hektarsatzes erhoben
werden. Die Bezeichnungen haben im
Liegenschaftskataster am … [Datum
einsetzen, wie Artikel 4 Abs. 1 Satz 1] ...
die jeweils in der Spalte 3 wiedergege-
benen Nummern.

a) Für eine versiegelte Fläche_, die im Lie-
genschaftskataster mit einer der folgen-
den Bezeichnungen und der entspre-
chenden Kennung eingetragen ist,
kann nach Maßgabe der in Spalte 2
enthaltenen Begriffsbestimmung ein
zusätzlicher Beitrag mit dem angege-
benen Mehrfachen des Hektarsatzes er-
hoben werden. __________.
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aa) Leicht versiegelte Flächen:
einfacher Hektarsatz

aa) Leicht versiegelte Flächen:
einfacher Hektarsatz

Bezeichnung Begriffsbestimmung Nummer Bezeichnung Begriffsbestimmung Ken-
nung

1 2 3 1 2 3

Sportfläche Unbebaute Fläche, die dem Sport
dient

21 410 unverändert

Grünanlage Unbebaute Fläche, die der Erho-
lung dient

21 420 unverändert

Campingplatz Unbebaute Fläche, die als Zelt-
oder Wohnwagenplatz genutzt
wird

21 430 unverändert

Gartenland Fläche, die dem Gartenbau
dient, soweit sie für eine Saat-,
Pflanz- oder Baumschule ge-
nutzt wird

21 630

Übungsge-
lände

Unbebaute Fläche, die Übungs-
oder Erprobungszwecken dient

21 910 unverändert

Schutzfläche Unbebaute Fläche, die dem
Schutz von Anlagen oder Land-
schaftsteilen dient

21 920 unverändert

Historische
Anlage

Fläche mit historischen Anlagen,
die nicht der Gebäude- und Frei-
fläche zugeordnet werden kann

21 930 unverändert

Friedhof Unbebaute Fläche, die zur Be-
stattung dient oder nach allge-
meiner Auffassung als Friedhof
zu beurteilen ist

21 940 unverändert

bb) Mitteldicht versiegelte Flächen:
zweieinhalbfacher Hektarsatz

bb) Mitteldicht versiegelte Flächen:
zweieinhalbfacher Hektarsatz

Bezeichnung Begriffsbestimmung Nummer Bezeichnung Begriffsbestimmung Ken-
nung

1 2 3 1 2 3

Betriebsflä-
che
Abbauland

Unbebaute Fläche, die durch Ab-
bau der Bodensubstanz genutzt
wird

21 310 unverändert

Betriebsflä-
che
Halde

Unbebaute Fläche, auf der auf-
geschüttetes Material dauernd
gelagert wird

21 320 unverändert

Betriebsflä-
che
Lagerplatz

Unbebaute Fläche, auf der Güter
vorübergehend gelagert werden

21 330 unverändert
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Betriebsflä-
che
Versorgungs-
anlage

Unbebaute Fläche, die der Ver-
sorgung dient

21 340 unverändert

Betriebsflä-
che
Entsorgungs-
anlage

Unbebaute Fläche, die der Ent-
sorgung dient

21 350 unverändert

Betriebsflä-
che unge-
nutzt

Unbebaute Fläche, die nicht
mehr bewirtschaftet wird

21 360

Straße Unbebaute Fläche, die nach all-
gemeiner Auffassung als Straße
zu bezeichnen ist

21 510 unverändert

Straße Entspricht Schlüssel 510, jedoch
mit angrenzender Begleitfläche,
die Verkehrsbegleitfläche ist

21 51A unverändert

Weg Unbebaute Fläche, die nach all-
gemeiner Auffassung als Weg zu
bezeichnen ist

21 520 unverändert

Platz Unbebaute Fläche, die zum Ab-
stellen von Fahrzeugen, Abhalten
von Märkten oder für Veranstal-
tungen vorgesehen ist

21 530 unverändert

Bahngelände Unbebaute Fläche, die dem
schienengebundenen Verkehr
dient

21 540 unverändert

Bahngelände Entspricht Schlüssel 540, jedoch
mit Begleitfläche, die Verkehrs-
begleitfläche ist

21 54A unverändert

Flugplatz Unbebaute Fläche, die dem Luft-
verkehr dient

21 550 unverändert

Flugplatz Entspricht Schlüssel 550, jedoch
mit angrenzender Begleitfläche,
die Verkehrsbegleitfläche ist

21 55A unverändert

Schiffsver-
kehr

Unbebaute Fläche zu Lande, die
dem Schiffsverkehr dient

21 560 unverändert

Verkehrsflä-
che
ungenutzt

Unbebaute Fläche, die dem Ver-
kehr diente und nicht anders ge-
nutzt wird

21 580 unverändert

Verkehrsflä-
che
ungenutzt

Entspricht Schlüssel 580, jedoch
mit angrenzender Begleitfläche,
die Verkehrsbegleitfläche ist

21 58A unverändert

Verkehrsbe-
gleitfläche

Unbebaute Fläche, die innerhalb
der Verkehrsfläche liegt, aber als
eigenständige Begleitfläche dient

21 590 unverändert
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Gartenland Fläche, die dem Gartenbau dient,
soweit sie für eine Saat-, Pflanz-
oder Baumschule genutzt wird.

21 630 wird gestrichen

cc) Stärker versiegelte Flächen:
vierfacher Hektarsatz

cc) Stärker versiegelte Flächen:
vierfacher Hektarsatz

Bezeichnung Begriffsbestimmung Nummer Bezeichnung Begriffsbestimmung Ken-
nung

1 2 3 1 2 3

Gebäude und
Freifläche
Öffentliche
Zwecke

Gebäude und Freifläche, die der
Erfüllung öffentlicher Aufgaben
und der Allgemeinheit dient

21 110 unverändert

Gebäude-
und Freiflä-
che
Wohnen

Gebäude- und Freifläche, die
Wohnzwecken dient

21 130 unverändert

Gebäude-
und Freiflä-
che
Handel und
Dienst-
leistungen

Gebäude und Freifläche, die Ein-
richtungen von Handel oder
Dienstleistungen dient

21 140 unverändert

Gebäude-
und Freiflä-
che
Gewerbe und
Industrie

Gebäude- und Freifläche, die
gewerblichen oder industriellen
Zwecken dient

21 170 unverändert

Gebäude-
und Freiflä-
che
Mischnut-
zung mit
Wohnen

Gebäude- und Freifläche, die
Wohn- und anderen Nutzungen
zugleich dient

21 210 unverändert

Gebäude-
und Freiflä-
che
zu Verkehrs-
anlagen

Gebäude- und Freifläche zu Ver-
kehrsanlagen, die der Abwicklung
und Sicherheit des Verkehrs so-
wie der Unterhaltung der Ver-
kehrsfläche dient

21 230 unverändert

Gebäude-
und Freiflä-
che
zu Versor-
gungsanla-
gen

Gebäude- und Freifläche, die der
Versorgung dient

21 250 unverändert
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Gebäude-
und Freiflä-
che
zu Entsor-
gungsanla-
gen

Gebäude- und Freifläche, die der
Beseitigung von Abwasser oder
Abfall dient

21 260 unverändert

Gebäude-
und Freiflä-
che
Land- und
Forstwirt-
schaft

Gebäude- und Freifläche, die der
Land- oder Forstwirtschaft dient

21 270 unverändert

Gebäude-
und Freiflä-
che
Erholung

Gebäude- und Freifläche, die
dem Sport, der Freizeit oder der
Erholung dient

21 280 unverändert

Gebäude
und Freiflä-
che unge-
nutzt

Gebäude und Freifläche, die
nicht mehr baulich oder anders
genutzt wird

21 290

Im Fall der Neubezeichnung der
Nutzungsflächen in der Systematik
des Liegenschaftskatasters werden
die Flächen den neuen Bezeich-
nungen zugeordnet, soweit damit
keine Veränderung des Beitrags-
maßstabes verbunden ist.

unverändert

b) Ist eine Fläche nach Buchstabe a tat-
sächlich unversiegelt, so wird für sie auf
Antrag und Nachweis der beitragspflich-
tigen Person ein Beitrag für Versiege-
lungen nicht erhoben.

b) 1Der Beitrag nach Buchstabe a
__________ wird auf Antrag der bei-
tragspflichtigen Person nicht erhoben,
wenn diese nachweist, dass die be-
troffene Fläche vollständig unversie-
gelt ist. 2Der Beitrag wird nicht oder
nur teilweise erhoben, soweit das
Niederschlagswasser auf den versie-
gelten Flächen genutzt wird.

c) Wer nur den Mindestbeitrag zu zahlen
hat, wird nicht zu einem Beitrag für Ver-
siegelungen herangezogen.

c) unverändert

d) Ist eine Gemeinde nach § 100 Abs. 2
Satz 2 Nr. 2 oder § 101 Abs. 5  Satz 3
Mitglied eines Unterhaltungsverbandes,
so können die versiegelten Flächen
nach Buchstabe a im Gemeindegebiet
abweichend von Buchstabe a in der
Weise berücksichtigt, dass von der Ge-
meinde ein Betrag in Höhe von höch-
stens dem Hektarsatz je Einwohnerin

d) Ist eine Gemeinde nach § 100 Abs. 2
Satz 2 Nr. 2 oder § 101 Abs. 5  Satz 3
Mitglied eines Unterhaltungsverbandes,
so können die versiegelten Flächen
__________ im Gemeindegebiet abwei-
chend von Buchstabe a in der Weise be-
rücksichtigt werden, dass von der Ge-
meinde ein Beitrag in Höhe von höch-
stens dem Hektarsatz je Einwohnerin
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oder Einwohner, die oder der im Ver-
bandsgebiet wohnt, erhoben wird.

oder Einwohner, die oder der im Ver-
bandsgebiet wohnt, erhoben wird.

2. Beitrag für Wasser- und Abwassereinlei-
tungen

2. Zusätzlicher Beitrag für Wasser- und Ab-
wassereinleitungen

Wer Wasser- oder Abwasser einleitet, kann je
eingeleiteten vollen Kubikmeter mit einem
2 500stel des Hektarsatzes herangezogen
werden.

1Wer Wasser_ oder Abwasser einleitet, kann
je eingeleitetem vollen Kubikmeter mit einem
2 500stel des Hektarsatzes herangezogen
werden. 2Ausgenommen ist Niederschlags-
wasser.

3. Beitrag für sonstige Erschwernisse 3. Zusätzlicher Beitrag für sonstige Er-
schwernisse

a) Die Mitglieder, auf deren Grundstücken
oder bei einer Mitgliedschaft nach § 100
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 oder 2 oder nach
§ 101 Abs. 5 Satz 3 oder 6 auf deren
Gebiet sich Anlagen im oder am Gewäs-
ser wie Stauwehre, Schleusen, Brük-
kenwiderlager, Brückenpfeiler, Uferein-
fassungen, Bauwerksfundamente, Re-
genrückhaltebecken und ähnliche Anla-
gen befinden, können mit einem je An-
lagentyp festzulegenden Pauschalbetrag
herangezogen werden. Die Höhe des
Pauschalbetrages richtet sich nach dem
im Gebiet des Unterhaltungsverbands je
Anlagentyp entstehenden durchschnittli-
chen jährlichen Unterhaltungsaufwand.

a) 1Die Mitglieder, auf deren Grundstücken
oder, bei einer Mitgliedschaft nach § 100
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 oder 2 oder nach
§ 101 Abs. 5 Satz 3 oder 6, auf deren
Gebiet sich Anlagen im Sinne des
§ 109 __________ befinden, die den
Gewässerabfluss beeinträchtigen
können, können mit einem __________
Pauschalbetrag herangezogen werden.
2Die Höhe des Pauschalbetrages richtet
sich nach dem im Gebiet des Unterhal-
tungsverbands je Anlagentyp entstehen-
den durchschnittlichen jährlichen Unter-
haltungsaufwand. 3Ausgenommen sind
Anlagen zur Abführung des Wassers
nach § 98 Abs. 2 Nr. 4.

b) Für andere Erschwernisse kann ein Be-
trag in Höhe des durch die Erschwernis
verursachten durchschnittlichen Mehr-
aufwands erhoben werden.

b) unverändert

4. Wirksambleiben bisheriger Regelungen 4. Wirksambleiben bisheriger Regelungen

Vor dem ... [Datum einsetzen, wie Artikel 4
Abs. 1 Satz 1] ... wirksam erlassene Sat-
zungsregelungen der Unterhaltungsverbände
zur Erhebung von Beiträgen für die Erschwe-
rung der Unterhaltung bleiben wirksam.“

Vor dem 1. Juni 2007 wirksam erlassene
Satzungsregelungen der Unterhaltungsver-
bände zur Erhebung von Beiträgen für die Er-
schwerung der Unterhaltung gelten fort, so-
weit sie nicht aufgehoben oder geändert
werden.“

37/1.Der Anlage (zu § 105 Abs. 1) wird folgende
Nummer 35 angefügt:

„35 Große-
fehn-An-
schluss-
kanal

Wehr
(Wies-
moor)
R=341405
H=592243

Nord-
georgs-
fehn-ka-
nal“.
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38. In der Anlage (zu § 105 Abs. 2) werden die Num-
mern 20, 40 und 44 mit allen Angaben gestrichen.

38. In der Anlage (zu § 105 Abs. 2) werden die Num-
mern 1, 3, 8, 12, 20, 21, 27, 33, 34, 35, 40 und 44
mit allen Angaben gestrichen.

Artikel 2 Artikel 2
Änderung des Niedersächsischen Fischereigesetzes unverändert

§ 3 des Niedersächsischen Fischereigesetzes vom
1. Februar 1978 (Nds. GVBl. S. 81, 375), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. November
2005 (Nds. GVBl. S. 334), wird wie folgt geändert:

1. Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Es wird der folgende neue Satz 2 eingefügt:

„2Die Eintragung nimmt die Wasserbehörde
vor, die für Entscheidungen über den Ausbau
und die Unterhaltung des Gewässers zustän-
dig ist (Wasserbuchbehörde).“

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

2. In Absatz 2 Satz 2 wird die Verweisung „§ 134
Abs. 3 und 4“ durch die Verweisung „§ 187 Abs. 4
und 5“ ersetzt.

Artikel 3 Artikel 3
Neubekanntmachung Neubekanntmachung

Das Fachministerium wird ermächtigt, das Nieder-
sächsische Wassergesetz in der ab dem … [Datum ein-
setzen, wie Artikel 4 Abs. 1 Satz 1] ... geltenden Fas-
sung mit neuem Datum bekannt zu machen, dabei die
Anlagen durchgehend zu nummerieren und Unstimmig-
keiten des Wortlauts zu beseitigen.

Das Fachministerium wird ermächtigt, das Nieder-
sächsische Wassergesetz in der ab dem 1. Juni 2007
geltenden Fassung mit neuem Datum bekannt zu ma-
chen, dabei die Anlagen durchgehend zu nummerieren
und Unstimmigkeiten des Wortlauts zu beseitigen.

Artikel 4 Artikel 4
Inkrafttreten Inkrafttreten

(1) 1Dieses Gesetz tritt am …[Datum einsetzen] ...
in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten

(1) 1Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 2007 in Kraft.
2Abweichend von Satz 1 treten

1. Artikel 1 Nr. 8 Buchst. c hinsichtlich des § 47 h
Abs. 4 und Nr. 10 am 1. Januar 2007 und

1. wird gestrichen

2. Artikel 1 Nr. 30 und Artikel 2 am 1. Januar 2008 2. unverändert

in Kraft. in Kraft.
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(2) Artikel 5 des Elften Gesetzes zur Änderung des
Niedersächsischen Wassergesetzes vom 11. Februar
1998 (Nds. GVBl. S. 86) tritt am … [Datum einsetzen,
wie Absatz 1 Satz 1] ... außer Kraft.

(2) Am 1. Juni 2007 treten

1. Artikel 5 des Elften Gesetzes zur Änderung des
Niedersächsischen Wassergesetzes vom 11. Fe-
bruar 1998 (Nds. GVBl. S. 86) und

2. die Verordnung über Ausgleichsleistungen in
Wasserschutzgebieten vom 27. Februar 1996
(Nds. GVBl. S. 42)

außer Kraft.

(Ausgegeben am 19.04.2007)


